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Worum geht es? Abgrenzung 
Datenschutz und Datensicherung

§ 9 BDSG

Datenschutz

Geschützt:
natürliche Personen

Gefahr:
Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten

Datensicherung 

Geschützt:
Hardware, Software, Daten

Gefahr:
Verlust, Zerstörung, 
Missbrauch durch 

Unbefugte
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Grundlagen des Datenschutzrechts : 
Zulässigkeit

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Volkszählungsgesetz 
1983

1. Leitsatz: 
Unter den Bedingungen der modernen 
Datenverarbeitung wird der Schutz des 
Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, 
Speicherung, Verwendung und Weitergabe 
seiner persönlichen Daten von dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
des Art. 2 I i.V. mit Art. 1 I GG umfasst. Das 
Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis 
des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen 
Daten zu bestimmen.
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Grundlagen des Datenschutzrechts: 
Zulässigkeit

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Volkszählungsgesetz 
1983

2. Leitsatz:
Einschränkungen des Rechts auf 
„informationelle Selbstbestimmung“ sind nur 
im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. 
Sie bedürfen einer verfassungsmäßigen 
gesetzlichen Grundlage, die dem 
rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit 
entsprechen muss. Bei seinen Regelungen hat 
der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der 
Verhältnis-mäßigkeit zu beachten. Auch hat er 
organisatorische und verfahrensrechtliche 
Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr 
einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts 
entgegenwirken.
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Grundlagen des Datenschutzes:
Transparenz

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Volkszählungsgesetz 
1983

„Wer nicht mit hinreichender Sicherheit 
überschauen kann, welche ihn betreffenden 
Informationen in bestimmten Bereichen seiner 
sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das 
Wissen möglicher Kommunikations-partner
nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann 
in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, 
aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder 
zu entscheiden. Mit dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung wäre eine 
Gesellschaftsordnung und eine diese 
ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, 
in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, 
was, wann, bei welcher Gelegenheit über sie 

iß “
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Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Die sieben Säulen des Datenschutzes
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Grundlagen des Datenschutzrechts

Schutzziel des Bundesdatenschutzgesetzes:

§ 1 Abs. 1 BDSG: Zweck und Anwendungs-
bereich des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den 
Einzelnen davor zu schützen, dass er durch 
den Umgang mit seinen personenbezogenen 
Daten in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt wird.
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Gewährleistung des Datenschutzes 
im BDSG

Zulässigkeit:
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt + 
Abwehrrechte

Transparenz:
Information, Benachrichtigung, 
Auskunft



Prof. P. Gola

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

Zulässigkeit der Verarbeitung etc.:

§ 4 Abs. 1 BDSG

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten ist nur 
zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine 
andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder 
anordnet oder der Betroffene eingewilligt 
hat.
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Bereichsspezifische Vorschriften

* Spezielle Vorschriften gehen denen des 
BDSG vor (§§ 1 Abs. 3, 4 Abs. 1 BDSG)

* Für Landeseinrichtungen gelten 
Landesnormen: LDSG oder spezielle Norm 
(ggf. Verweisung auf das BDSG bei Teilnahme am 
Wirtschaftsverkehr: § 2 Abs. 5 LDSG-Meck.-Pom)

Beispiele:
Melderecht (Anmeldung im Hotel)
Fluggastdaten (Übermittlung in die USA)
Terrorismusliste (keine Geschäftsabschlüsse)
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Die Zulässigkeitsregelungen 
des BDSG

* Für den die Reise/Unterkunft oder sonstige 
touristische Leistungen bereitstellenden 
und durchführenden Vertragspartner:

> § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG
(= Zweckbestimmung des Vertrages)

oder außerhalb des Vertrages

> § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG
(= eventuellen schutzwürdigen Interessen des 
Betroffenen vorrangige berechtigte Interessen)
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Zweckbestimmung des
Vertrages

Beispiele:
- Nutzung von Informationen über den 

Verbrauch aus der Minibar zu 
Abrechnungszwecken 
(ebenso: Pay-TV, Room-Service)

- Weitergabe von Reisendendaten durch 
den Veranstalter an die einzelnen 
Leistungserbringer, z.B.

Fluggesellschaften und sonstige
Beförderungsunternehmen
Beherbergungsunternehmen
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Berechtigte Interessen

Beispiele:
Rücksendung im Hotel vergessener 
Gegenstände (ggf. nur auf Nachfrage)
Zechpreller-Warndatei
VIP-Datei 
Nutzung von Gästedaten zu eigenen 
Werbezwecken (Wichtig: Bei 
elektronischer Werbung zusätzlich § 7 
UWG beachten!)
Speicherung von Kundenpräferenzen für 
künftige Aufenthalte (Einschränkungen 
bei sensiblen Informationen)
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Videoüberwachung

In öffentlich zugänglichen Bereichen 
(Hotellobby; Schwimmbad; Bahnhof etc.) =
§ 6b BDSG

Ansonsten: Persönlichkeitsschutz (Recht am 
eigenen Bild); § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG; 
ggf. spezielle Regelung für öffentliche Hand

Maßgebend: Berechtigte (Sicherheits-)
Interessen; Verhältnismäßigkeit; kein höchst-
persönlicher Bereich (Umkleide; Toiletten; 
Hotelzimmer etc.)
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Transparenzpflichten

Transparenz gegenüber dem Betroffenen

Einsicht in das Verfahrensregister
(beim behördlichen/betrieblichen DSB)

Einsicht in das Verfahrensregister
(beim behördlichen/betrieblichen DSB)

Information bei der Datenerhebung
(Vorrang der Direkterhebung)

speziell: Videobeobachtung

Information bei der Datenerhebung
(Vorrang der Direkterhebung)

speziell: Videobeobachtung

Verantwortliche 
Stelle

Verantwortliche 
Stelle

Auskunft über die 
Daten und ihre 
Verarbeitung

(speziell: Chipkarten und 
automatisierte 

Einzelentscheidungen)

Auskunft über die 
Daten und ihre 
Verarbeitung

(speziell: Chipkarten und 
automatisierte 

Einzelentscheidungen)

Benachrichtigung

über Speicherung 
bzw. erstm. Übermitt-
lung (falls nicht beim 
Betroffenen erhoben)
über verantwortliche 
Stelle bei werblicher 
Ansprache

Benachrichtigung

über Speicherung 
bzw. erstm. Übermitt-
lung (falls nicht beim 
Betroffenen erhoben)
über verantwortliche 
Stelle bei werblicher 
Ansprache
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Informationspflichten

Einwilligung

Datenerhebung beim Betroffenen

Benachrichtigung bei nicht beim 
Betroffenen erhobenen Daten

Auskunft im Einzelnen auf 
Verlangen des Betroffenen

Transparenz bei Videoüberwachung
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Information bei Datenerhebung 
und Einholung einer Einwilligung I

Grundsatz:
Der Betroffene soll wissen, worauf er sich 
einlässt, d.h.
> von wem
> für welche Zwecke
> und insbesondere für welche 

Übermittlungen
seine Daten verwendet werden sollen
(u.a. § 4 Abs. 3, § 4a Abs. 1, § 6b Abs. 1 
Nr. 3, § 6c Abs. 1 BDSG)
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Information bei Datenerhebung 
und Einholung einer Einwilligung II

Und er soll wissen, ob

er evtl. gesetzlich zur Auskunft 
verpflichtet ist

ob die Auskunft Voraussetzung zur 
Gewährung der Leistung ist

ob die Ankunft freiwillig, d.h. von der 
Gewährung der Leistung unabhängig ist
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Informationspflichten bei der 
Datenerhebung: Meldezettel I
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Informationspflichten bei der 
Datenerhebung: Meldezettel II
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Informationspflichten bei der 
Datenerhebung: Meldezettel III
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Informationspflichten bei der 
Datenerhebung: Meldezettel III

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre personenbe-
zogenen Daten, nach den Vorgaben des § 28 BDSG, nur zum 
Zwecke der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung sowie 
sonstiger gesetzlicher Vorschriften gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden. 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 
findet nicht statt. Ihre personenbezogenen Daten werden bei 
der Neue Dorint GmbH und innerhalb der Dorint Gruppe 
verwaltet und genutzt. Eine Nutzung Ihrer Adressdaten für 
Werbe- und Marketingzwecke findet nur im Rahmen des 
Listenprivilegs des § 28 Abs. 3 statt. Sie können jederzeit 
schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen oder 
Korrektur oder Sperrung verlangen, soweit die Daten nicht 
zwingend für die Abwicklung der Geschäftsbeziehungen 
notwendig sind.
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Kundenbefragung
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Kundenbefragung
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Beispiel Einwilligung
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Transparenz bei Dritterhebung = 
Benachrichtigung (§ 33 Abs. 1 BDSG) 

> Unternehmensinterne Systeme:
= Benachrichtigung bei erstmaliger 

Speicherung u.a. über Art der Daten und 
Zweckbestimmung

> Unternehmensübergreifende          
Systeme:

= Benachrichtigung bei der erstmaligen
Übermittlung

Ausnahmen: wenn schon Kenntnis besteht; 
ggf. Geheimhaltungsinteresse im Einzelfall
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Auskunftsrecht (§ 34 BDSG)

Auskunft ist auf Antrag (bei Geschäfts-
mäßigkeit ggf. gegen Entgelt) zu erteilen über:

die zur Person des Betroffenen                   
gespeicherten Daten, auch soweit sie sich 
auf die Herkunft dieser Daten beziehen

die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern
(Auskunft über Herkunft + Empfänger können 
ggf. Geheimhaltungsinteressen entgegenstehen)

den Zweck der Speicherung
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Datensicherung

Datensicherung nach § 9 BDSG und die 8 Gebote

§ 9

Zugangskontrolle

Auftragskontrolle

VerfügbarkeitskontrolleWeitergabekontrolle

Zutrittskontrolle

EingabekontrolleZugriffskontrolle

Gebot der Datentrennung

Ziele der Datensicherung:
Verfügbarkeit
Authentizität
Integrität
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Datenschutzverantwortung

Adressaten datenschutzrechtlicher Verpflichtungen

Verantwortliche Stelle
Leitung der Behörde, des Unternehmens

Verantwortliche Stelle
Leitung der Behörde, des Unternehmens

Der behördliche/betriebliche
Datenschutzbeauftragte

Hinwirkungs-/Kontroll-/
Unterstützungspflicht

Der behördliche/betriebliche
Datenschutzbeauftragte

Hinwirkungs-/Kontroll-/
Unterstützungspflicht

Der bei der DV beschäftigte 
Mitarbeiter oder Auftragnehmer

Datengeheimnis/
Verbot unbefugter Verarbeitung 

Der bei der DV beschäftigte 
Mitarbeiter oder Auftragnehmer

Datengeheimnis/
Verbot unbefugter Verarbeitung 

Beachtung/Umsetzung
der Datenschutznormen
Beachtung/Umsetzung
der Datenschutznormen
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Datenschutz-Kontrollsystem

Unternehmen
Datenschutz-
beauftragter

Staatsanwalt-
schaft/GerichtMitbewerber

Kunde

Aufsichts-
behörde

Verbände
(UWG, BGB)
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Bußgeld-/Strafverfahren

Das BDSG enthält einen eigenen 

Ordnungswidrigkeiten- sowie einen eigenen 

Straftatbestand. 

- Formale Verstöße: bis zu 25.000,- €

- Materielle Verstöße: bis zu 250.000,- €

- Vorsätzlicher materieller Verstoß gegen Entgelt 

bzw. in Bereicherungs-/Schädigungsabsicht:

Freiheitsstrafe bis zwei Jahre oder Geldstrafe

Folgen bei Missachtung des DS - I
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Folgen bei Missachtung des DS - II

Ggf. wettbewerbsrechtliche Konsequenzen

(Abmahnungen, Unterlassungsklagen)

Ggf. Schadensersatzpflicht

Intervention der Datenschutzaufsicht

Vertrauensverlust bei den Kunden  

Imageschäden

Quelle: Kölner-Stadt-
Anzeiger v. 21.01.2004
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Tourismuspreis 2007 für CRM 

Auf der Basis einer „Wissensdatenbank“ mit allen 
Informationen über den Kunden wird ihm für die nächsten 
Ferien ein auf ihn zugeschnittenes Ferienhausangebot 
zugeleitet. Zur Wissens-datenbank gehören „persönliche Daten, 
Interessen, Kunden-loyalität, Historie, bevorzugte 
Destinationen, Reisezeiten, Ansprüche sowie bevorzugtes 
Kontaktmedium“.  
In der Beschreibung des ausgezeichneten Systems lautet es 
dann weiter: „Damit verfügt XY über ein detailliertes Profil für 
jeden einzelnen Kunden, mit welchem eine Individualisierung 
weit über die übliche Personalisierung hinaus möglich ist. Alle 
Daten zur Angebot- und Nachfrageseite sind im „1-to-1 
System“ für jeden Mitarbeiter weltweit zugänglich. Durch das 
laufende Updaten der Kundenmerkmale über Call Center, 
Internet-Rücklauf, Katalogbestellung und Buchungen lernt das 
System ständig hinzu“.
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GDD-Projekt „Datenschutz im Reise- und 
Tourismusgewerbe“

2. Aufl. 2008

• Aktuelle Rspr. + Lit.

• Neues TMG

• Weitere Themen: 

Lifestyle-Datenbanken; 
Verbraucherbefragung;       
Mitarbeiter als Kunde; 
„Virales Marketing“;  
Webcams; RFID-Chips 

Derzeit Arbeit an speziellem Leitfaden für 
das Reise- und Tourismusgewerbe
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Danke für die Aufmerksamkeit
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